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Institutionelles Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Ge-
walt in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebe-
dürftige Erwachsenen in der Pfarrei Heilige Edith Stein, Neukölln-Süd    
 
Die Kinder- und Jugendpastoral im Erzbistum Berlin will die ihr „anvertrauten jungen Men-
schen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten stärken“1.  

„Sie orientiert sich an den Zielen: Identitätsentwicklung, Entwicklung von Spiritualität,   

Entwicklung von Partizipation und Selbstbestimmung, Entwicklung von gelingenden Bezie-
hungen in der Gemeinschaft sowie der Anregung und Hinführung zu sozialem und politi-
schem Engagement.“2    

„Sie soll Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen sicheren Ort bieten, in dem 
deren Würde und Wohl geachtet und geschützt werden. Dazu gehört insbesondere der 
Schutz vor sexualisierter Gewalt, denn jede Form sexualisierter Gewalt verletzt die Integrität 
und Würde junger Menschen und gefährdet ihre gesunde leibliche und seelische Entwicklung 
in erheblichem Maß. Junge Menschen sollen in der Kinder- und Jugendpastoral des Erzbis-
tums Berlin Vorbilder finden, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und un-
terstützen und denen sie vertrauen können.“3     

Der Schutzauftrag der Pfarrei bezieht sich auch auf schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene, 
die durch Ehrenamtliche oder pastorales Personal in Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern 
oder zu Hause besucht werden.   

Das vorliegende Konzept wurde auf Basis der Ordnung zur Prävention von sexualisierter   

Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich des 
Erzbistums Berlin (Präventionsordnung) vom 17.01.2022 formuliert und vom Kirchenvorstand 
am 17.07.2025 und vom Pfarreirat am 06.11.2025 im Einvernehmen mit dem diözesanen Prä-
ventionsbeauftragten beschlossen. Jede/r in der Kinder- und Jugendarbeit und bei anderen 
Gelegenheiten Mitwirkende ist von sich aus verpflichtet, dieses zu befolgen und mit bestem 
Einsatz für eigene Nachweise und Schulungen zu sorgen. Kann er dies nicht, ruht seine ehren-
amtliche Arbeit. 

Prävention von sexualisierter Gewalt im Bereich der Jugendpastoral umfasst insbesondere 
folgende Arbeitsfelder, die durch die Pfarrei verantwortet werden:  

Die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sowie die Arbeit mit schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen, die Ministrantenpastoral, die Chorarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Sak-
ramentenvorbereitung, die neokatechumenalen Gemeinschaften. 

 
1 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Handreichungen der Jugendkommission zur Prävention von sexu-
alisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral, Bonn 2011, S. 9. 
2 Pastoralplan für die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit im Erzbistum Berlin 2003, S. 59f. 
3 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Handreichungen der Jugendkommission zur Informationen über 
entsprechende Angebote stellt der gemeindliche Präventionsbeauftragte   zur Verfügung und können auf der 
Seite des Erzbistums eingesehen werden praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de    https://praeven-
tion.erzbistumberlin.de/schulungen/ 

mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
https://praevention.erzbistumberlin.de/schulungen/
https://praevention.erzbistumberlin.de/schulungen/
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Die Verbände (DPSG, Malteser usw.) und der in der Trägerschaft der Pfarrei befindliche eFöB   

(Hort) sowie die auf dem Pfarreigebiet liegenden Kitas, welche sich in der Trägerschaft der 
Hedi-Kitas (Kitas im Erzbistum Berlin –Zweckverband der katholischen Kirchengemeinden) 
befinden, haben eigene Schutzkonzepte. 

1. Qualifizierung und Gemeinsame Schutzerklärung 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen ist ein integraler Bestandteil der 
Aus- und Fortbildung aller beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kinder- und Ju-
gendpastoral des Erzbistums Berlin.    

Alle in der Kinder- und Jugendpastoral oder in der Arbeit mit schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen ehrenamtlich und beruflich Tätigen werden zu Fragen der Prävention und Inter-
vention gegen sexualisierte Gewalt geschult. Lt.  Ausführungsbestimmungen vom 01.02.2022 
sind dies insbesondere:   

• Ehrenamtliche mit regelmäßigem Kontakt zu Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen 
Schutzbefohlenen, insbesondere - Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit so-
wie der Arbeit mit Ministrantinnen und Ministranten, alle RKW-Helfenden- auch unter 
16 Jahre, - Ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten in der Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, - Ehrenamtliche in Schulen, - Ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter 
von Musikgruppen, Chören u. ä., - Gottesdienstbeauftragte, die im Rahmen ihrer Tätig-
keit Kontakte zu Minderjährigen über die Aufgabe der Spendung von Sakramenten hin-
aus haben, - Vorstandsmitglieder in Pfarrei- und Gemeinderäten, stellvertretende Vor-
sitzende des Kirchenvorstands, - Kitabeauftragte in Kirchenvorständen (Kuratorium), - 
zur Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse durch Kirchenvorstände beauf-
tragte Personen, -  Ehrenamtliche Netzwerkadministratorinnen und -administratoren, - 
Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten, Besuchsdienste, Vermietung von Ge-
meinderäumen in denen sich auch Schutzbefohlene aufhalten. 

• Beschäftigte mit gelegentlichem Kontakt zu Kindern, Jugendlichen oder erwachsenen 
Schutzbefohlenen (inkl. Mehraufwandsentschädigungs-Kräfte, Praktikantinnen und 
Praktikanten mit Einsatzzeit über drei Monate, u. ä.), insbesondere - Kirchenmusike-
rinnen und -musiker, Küsterinnen und Küster, Hausmeisterinnen und Hausmeister, 
Pfarrsekretärinnen und -sekretäre, - Reinigungs- und Servicekräfte, technisches und 
hauswirtschaftliches Personal, Netzwerkadministratorinnen und -administratoren.    

• Priester im Ruhestand. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter in den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendpastoral nehmen inner-
halb des ersten Jahres ihres Wirkens an einem Angebot im Themenfeld Sexualisierte Gewalt in 
einer dreistündigen „Sensibilisierung zur Prävention“ von sexueller Gewalt teil.    

Begleiter von Fahrten mit Kindern und/oder Jugendlichen müssen grundsätzlich eine sechs-
stündige „Basis Schulung Prävention“ nachweisen.    

Jugendsprecher, Oberministranten sowie jugendliche Leiter von Veranstaltungen und Fahrten 
der Kinder- und Jugendpastoral sollen eine Ausbildung („JULEICA-Grundkurs“ + „Haftung und 
Versicherungsfragen-Kurs + Erste-Hilfe-Kurs + sechsstündige Basisschulung Prävention) absol-
vieren. 
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Besuchsdienste bei schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen besuchen eine dreistündige 
„Sensibilisierung für Besuchsdienste“. 

Von den beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern ist die bistumsweit gültige gemeinsame 
Schutzerklärung zu unterzeichnen. Die unterzeichneten Schutzerklärungen werden ebenso wie 
die Dokumentation der Einsichtnahme ins erweiterte Führungszeugnis und der Schulungsnach-
weis im Zentralen Verwaltungsbüro aufbewahrt. 

Alle volljährigen, ehrenamtlichen Mitarbeiter, die regelmäßig mit Kindern und/oder Jugendli-
chen arbeiten oder bei Fahrten begleiten, sowie alle Beschäftigten der Pfarrgemeinde legen im 
regelmäßigen Abstand von fünf Jahren dem gemeindlichen Präventionsbeauftragten ein aktuel-
les erweitertes Führungszeugnis vor, um Personen auszuschließen, die bereits wegen einer 
Straftat im Bereich sexualisierter Gewalt verurteilt worden sind. Die Einsichtnahme wird doku-
mentiert und der Dokumentationsbogen im Pfarrbüro aufbewahrt. Ebenso werden die Teilnah-
mebescheinigungen der Schulungen und die Schutzerklärungen dokumentiert.  

Von allen zu einer Präventionsschulung Verpflichteten wird alle 5 Jahre eine Auffrischung der 
Präventionsschulung verlangt.   

Die Präventionsschulung liegt im Verantwortungsbereich des Erzbistums. Die  Schulungsrefe-
rentinnen und -referenten in den Gemeinden und die pfarrlichen Präventionsbeauftragten 
sprechen die Schulungstermine für die Pfarrei miteinander ab. Für alle beruflichen Mitarbeiter, 
die beim Erzbistum angestellt sind, liegt die Verantwortung zur Kontrolle des erweiterten Füh-
rungszeugnisses, der Schulungsteilnahme und der Abgabe der gemeinsamen Schutzerklärung 
beim Erzbistum Berlin. 

2. Persönliche Eignung 

Die persönliche Eignung setzt unter anderem die unter 1. benannten Qualifizierungen voraus.    

Für die Einhaltung, Akzeptanz, Durchführung ist der Pfarrer mit dem Kirchenvorstand zustän-
dig. Für die gesamte Dokumentation ist die Verwaltungsleitung zuständig.    

3. Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten    

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen, die Angebote der Kinder 
und Jugendpastoral im Pastoralen Raum wahrnehmen, sind über das Präventionskonzept zu 
informieren. Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft wird die Zusammenarbeit mit ihnen ge-
sucht.   

4. Verhaltenskodex  

„Der Verhaltenskodex ist Bestandteil des Institutionellen Schutzkonzeptes, das in der Pfarrei, 
einer Einrichtung oder einem bestimmten Arbeitsbereich unter Beteiligung von Beschäftigten, 
Ehrenamtlichen, Schutzbefohlenen und deren Angehörigen partizipativ erarbeitet und von 
den zuständigen Gremien im Einvernehmen mit dem/der diözesanen Präventionsbeauftraten 
beschlossen wurde. Der Dienstgeber gewährleistet die Beteiligung der genannten Gruppen 
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auch bei der Weiterentwicklung des Institutionellen Schutzkonzeptes einschließlich des Ver-
haltenskodex.“4    

Klare und transparente Regeln für alle beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter in Nah- 
und Abhängigkeitsbereichen sollen dazu beitragen,     

• eine Haltung zu fördern und eine Kultur der Achtsamkeit zu etablieren, die getragen 
sind von Wertschätzung, Aufrichtigkeit und Transparenz,  

• Kinder und Jugendliche vor Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen und Missbrauch 
zu schützen und    

• Mitarbeitenden Sicherheit und Orientierung in sensiblen Situationen und Bereichen des 
eigenen Arbeitsfeldes zu geben und vor falschem Verdacht zu schützen.  

Folgende Verhaltens- und Organisationsregeln bieten den Rahmen für ein adäquates Nähe-
Distanz-Verhältnis und einen respektvollen Umgang zwischen und unter ehrenamtlichen und 
beruflichen Mitarbeitern einerseits und Kindern bzw. Jugendlichen andererseits. 

In der Realität kann es zu Verletzungen dieses Verhaltenskodexes kommen: aus Versehen  
oder aus einer Notwendigkeit heraus. Wichtig ist, dass es einen offenen Umgang damit gibt. 
Zur Klärung und ggf. Aufarbeitung bedarf es der Transparenz gegenüber dem Leitungsteam 
der jeweiligen Veranstaltung, ggf. auch gegenüber dem Pfarrer bzw. Pfarradministrator. Ver-
antwortlich dafür ist zunächst die Person, die eine Regel übertreten hat. Aber auch jeder, der 
eine Übertretung des Verhaltenskodexes bei jemand anderem wahrnimmt, ist verpflichtet, 
diese im jeweiligen Team anzusprechen.    

1. Fahrten und Veranstaltungen über Nacht, an denen Jungen und Mädchen ab dem Schulal-
ter bzw. junge Frauen und Männer teilnehmen, werden von einem gemischtgeschlechtli-
chen Team geleitet.    

2. Aus Achtung vor der Privat- bzw. Intimsphäre 

- werden Schlaf- und Sanitärräume von Kindern und Jugendlichen von Mitarbeitenden 
nur nach vorheriger Ankündigung betreten,   

- werden Waschräume der Jungen außer bei Gefahr im Verzug oder bei gravierenden 
Regelverstößen nur von Leitern/Begleitern und Waschräume der Mädchen nur von   

Leiterinnen/Begleiterinnen betreten. Es gilt die Transparenzpflicht im Team,    

- benutzen Begleiter und Minderjährige die Waschräume zeitversetzt,  

- wird kein ungewollter oder nicht erforderlicher Körperkontakt hergestellt;    

- werden individuelle Grenzempfindungen ernst genommen und respektiert und nicht 
abfällig kommentiert, 

- wird respektiert, wenn jemand nicht fotografiert werden möchte. Die Fotos werden 
bei einem Vorfall gelöscht, 

- wird ab dem Schulalter eine geschlechtsgetrennte Unterbringung gewährleistet. Lei-
tende schlafen getrennt von den teilnehmenden Minderjährigen. Ausnahmen aus pä-
dagogischen oder organisatorischen Gründen bedürfen der vorherigen Information 

 
4 § 2(1) Ordnung zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen im Bereich des Erzbistums Berlin (Präventionsordnung) vom 17.01.2022 
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und Zustimmung der Leitung, der Kinder/Jugendlichen und Eltern. Bei vorgesehenen 
gemeinsamen Übernachtungen schlafen mind. zwei Begleitpersonen in einem Raum, 
jedoch unter Wahrung des nötigen räumlichen Abstands. 

3. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laden von ihnen be-
treute Kinder und Jugendliche nicht in ihre Privaträume ein.    

4. Mitarbeitende pflegen keine auf sich bezogenen privaten Kontakte zu betreuten Kindern 
und Jugendlichen über soziale Netzwerke und Messenger Dienste.     

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden in keiner Form eine sexualisierte Sprache  
oder Gestik (z.B. sexuell getönte Kosenamen oder Bemerkungen, sexistische „Witze“), 
ebenso keine abfälligen Bemerkungen. Sie achten auf Kleidung, die nicht zu einer Sexuali-
sierung der Atmosphäre beiträgt.    

6. Bei nicht öffentlichen Veranstaltungen dürfen Fotos und Daten nur nach Zustimmung der 
Eltern und Kinder veröffentlicht werden.    

7. Jugendschutz und Betäubungsmittelgesetz werden eingehalten (insbesondere Alkohol, Zi-
garetten, FSK bei Filmen, Verbot von Betäubungsmitteln). Mitglieder des Leitungsteams 
konsumieren Tabak und Alkohol nicht in Gegenwart von Kindern.    

8. Private Geldgeschäfte mit Kindern und Jugendlichen sind grundsätzlich verboten.     

9. Der Verhaltenskodex wird allen Kindern und Jugendlichen, die Angebote der Kinder- und 
Jugendpastoral wahrnehmen, und deren Erziehungsberechtigten in inhaltsgerechter Form 
bekannt gemacht (z.B. bei Fahrten in Verbindung mit der Hausordnung bei Beginn der 
Fahrt).    

10. Bei Übergriffen zwischen Minderjährigen untereinander ist - insbesondere bei wiederholten 
oder gravierenden Übergriffen - eine Fachberatungsstelle mit einzubeziehen.   

11. Berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter dürfen grundsätzlich auf ihr Verhalten gegenüber 
Kindern und Jugendlichen und dessen Wirkung angesprochen werden. Kinder und Jugendli-
che können von allen Erlebnissen und dem, was Mitarbeitende gesagt oder getan haben, 
erzählen. Es gibt darüber keine Geheimhaltung. Dies gilt auch für die Beichte. Das Beichtge-
heimnis gilt für den Priester, nicht für die Kinder und Jugendlichen, die das Beichtsakrament 
empfangen.   

5. Maßnahmen bei Nichteinhaltung von Regeln durch die Schutzbefohle-
nen  

Die Nichteinhaltung von Regeln wird mit Konsequenzen sanktioniert, die in direktem Zusam-
menhang mit dem Fehlverhalten stehen.   

Einschüchterung, Willkür, Unterdrucksetzen, Drohung oder Angstmachen sind ebenso wie 
jede Form von Gewalt, Nötigung oder Freiheitsentzug bei Disziplinierungsmaßnahmen unter-
sagt.   

Disziplinierungsmaßnahmen werden im entsprechenden Team transparent gemacht. 
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6. Umgang bei Verdacht 

Jedem Hinweis auf die Gefährdung eines Kindes oder eines Jugendlichen durch  

Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt, muss nachgegangen und jeder Verdacht muss 
aufgeklärt werden    

Zur Abklärung suchen berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugend-
pastoral, die einen Verdacht hegen oder von einem Verdacht erfahren haben, denen sich Be-
troffene offenbart haben, oder die ins Vertrauen gezogen wurden, umgehend professionelle 
fachliche Unterstützung und informieren den Pfarrer sowie zeitnah und schriftlich die zustän-
dige Stelle des Erzbistums.  

Bei Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch Kleriker, Ordensangehö-
rige oder andere berufliche oder ehrenamtliche Mitarbeitende im kirchlichen Dienst sind be-
rufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende verpflichtet, umgehend eine externe Ansprechper-
son für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs zu informieren. praeventionsbeauftragte@heili-
geedithstein.de 

Hinweise und Verdachtsmomente auf Gefährdung sind zu dokumentieren, um zu verhindern, 
dass Details für eine mögliche spätere Beweisführung verwischt oder verwechselt werden. 
Der entsprechende Melde- und Verfahrensweg sowie das Dokumentationsformular finden 
sich im Anhang.   

Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung außerhalb der Pfarrei handeln wir entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben nach § 8a SGB VIII. Mitarbeitende informieren bei einem 
entsprechenden Verdacht umgehend das Pastoralteam. Unter Hinzuziehung einer externen 
„insoweit erfahrenen Fachkraft“ nehmen wir eine Gefährdungseinschätzung vor und planen 
die nächsten Schritte. Wir suchen das Gespräch mit den Eltern, wenn der wirksame Schutz 
des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt ist. Ziel ist es, Eltern frühzeitig in ihrer Erziehungs-
verantwortung zu unterstützen. Wir weisen auf mögliche Hilfen hin, raten dringend, diese Hil-
fen in Anspruch zu nehmen und treffen dazu Vereinbarungen. In akuten Fällen oder wenn El-
tern nicht in der Lage oder willens sind, eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden, schalten 
wir das Jugendamt ein. 

7. Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit    

Die Pfarrei veröffentlicht das vorliegende Präventionskonzept und ihre Aktivitäten auf ihrer   

Homepage und macht die Kontaktdaten der vom Erzbistum Berlin Beauftragten für Ver-
dachtsfälle sexuellen Missbrauchs sowie mindestens einer nicht kirchlichen Fachberatungs-
stelle bei sexualisierter Gewalt publik. https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-
gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/      

Die Präventionsschulungen innerhalb der Pfarrei werden von den Schulungsreferentinnen 
und -referenten und den pfarrlichen Präventionsbeauftragten für Prävention unseres Raumes 
koordiniert.    

  

mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
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8. Beschwerdemanagement    

Kinder, Jugendliche, die schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, Erziehungsberechtigte, eh-
renamtliche und berufliche Mitarbeiter, die die Ziele dieser Präventionsordnung verletzt sehen, 
haben ein Recht, sich zu beschweren. Beschwerden werden als positive Möglichkeit angese-
hen, an der Umsetzung der genannten Ziele mitzuwirken, festgelegte Regeln und Rechte einzu-
fordern oder sich aus einem begründeten Interesse für die Änderung festgelegter Vereinbarun-
gen einzusetzen.     

Damit Schutzbefohlene die Möglichkeit haben, sich zu beschweren, wenn der Umgang mitei-
nander nicht in Ordnung ist oder sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, bedarf es 
klarer und transparenter Beschwerdewege. Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene erhalten auf ihre Beschwerde eine Rückmeldung.     

Für ein gelingendes Beschwerdeverfahren müssen insbesondere Kinder und Jugendliche ihre 
Rechte kennen.    

Deshalb sollte an geeigneter Stelle (Schautafel, Kirchenvorraum) ein Aushang dazu ange-
bracht werden, der Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informiert. (Siehe Anhang).   

Weiterhin werden Kontaktadressen auf der Homepage angegeben.    

Durch die zuständigen Gremien Kirchenvorstand am 17.07.2025 und Pfarreirat am 
06.11.2025 im Einvernehmen mit dem diözesanen Präventionsbeauftragten beschlossen    

 

9. Linkssammlung und QR-Codes 
 

   

https://www.erzbistumber-
lin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/an-
sprechpersonen-sexueller-missbrauch/ 

https://praevention.erzbistum-
berlin.de/schulungen/    

praeventionsbeauf-
tragte@heiligeedith-
stein.de   

 

Anhang 

  

https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
https://www.erzbistumberlin.de/hilfe/sexualisierte-gewalt/ansprechpersonen-sexueller-missbrauch/
https://praevention.erzbistumberlin.de/schulungen/
https://praevention.erzbistumberlin.de/schulungen/
mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
mailto:praeventionsbeauftragte@heiligeedithstein.de
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